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Stellplatzmietvertrag 

 
 

Zwischen 
 
der Parkhausbetriebe Butzbach GmbH, Himmrichsweg 2, 35510 Butzbach, vertreten durch 
den Geschäftsführer Michael Weiß,  
 

- nachfolgend Vermieterin genannt - 
 

und 
 
_________________________________________________________________________________ 

Vorname Nachname 

 

_________________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

 
______________________ _____________________________________________ 
Telefon-Nummer E-Mail-Adresse 

 
 
 - nachfolgend Mieter genannt - 
 
wird folgender Stellplatzmietvertrag geschlossen:  
 
 

§ 1  
Mietsache, Mietzweck 

 
Die Vermieterin vermietet an den Mieter einen Stellplatz im Parkhaus „Landgrafenschloss“ in 
35510 Butzbach, wobei ein Anspruch des Mieters auf einen bestimmten Stellplatz nicht 
besteht. 
 
Dem Mieter ist es erlaubt, die Mietsache zum Abstellen des zum Straßenverkehr 
zugelassenen Pkws mit dem amtlichen Kennzeichen  _____________________  zu nutzen.  
Eine Nutzung zu anderen Zwecken ist nur nach vorheriger Zustimmung der Vermieterin in 
Textform erlaubt. Gleiches gilt für die Überlassung der Mietsache an einen Dritten oder deren 
Untervermietung.  
 

§ 2 
Mietzeit 

 
1. Das Mietverhältnis beginnt am ____________ und endet am 31.12.2024, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf.  
 
2. Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt. Die Vermieterin ist insbesondere zur fristlosen Kündigung berechtigt, sofern der 
Mieter sich mit einem Betrag, der den Preis von zwei Monatskarten übersteigt bzw. mit der 
Bezahlung einer Halbjahreskarte in Verzug befindet bzw. wenn der Mieter das Objekt 
vertragswidrig nutzt oder es unerlaubt entgeltlich an Dritte überlässt.  
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 Der Mieter ist zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt, wenn ihm der 
Gebrauch des Stellplatzes nicht mehr gewährt wird. Notwendige Renovierungen oder 
Instandhaltungsmaßnahmen hat der Mieter zu dulden.  

 
3. Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, so gilt das 

Mietverhältnis als nicht verlängert. § 545 BGB findet keine Anwendung.  
 
 

§ 3  
Miete 

 
1. Die zu zahlende Miete ergibt sich aus der jeweils aktuellen Preisliste der Vermieterin, die 

regelmäßig überprüft und ggf. angepasst werden muss – voraussichtlich erstmals zum 
01.01.2025. Aktuell sind zu zahlen für eine Monatskarte 35,00 € und für eine 
Halbjahreskarte 210,00 € (jeweils einschl. ges. MwSt.).  

 
2. Der Mieter bezahlt die Miete mittels Erwerb einer  
 

O  Monatskarte  
O  Halbjahreskarte  

 
zu den vorstehenden (aktuellen) Preisen, wobei diese monatlich bzw. halbjährlich  

 
O  im Voraus durch Bezahlung mit EC-Karte oder Überweisung auf das Konto der 

Vermieterin bei Sparkasse Oberhessen, IBAN: DE86 5185 0079 0001 0222 61 
O durch Abbuchung im Lastschriftverfahren auf Grund des diesem Vertrag 

beigefügten SEPA-Lastschriftmandats 
 

erfolgt.  
 
3. Die Miete ist vor Beginn des Monats bzw. des Halbjahres, für welchen/s eine Karte erworben 

wird, zu zahlen.  
 

§ 4  
Vermieterhaftung 

 
1. Das Einstellen des Fahrzeugs erfolgt auf Gefahr des Mieters. Die Vermieterin haftet, sofern 

sie kein Verschulden trifft und der Schaden nicht durch eine Versicherung abgedeckt ist, 
insbesondere nicht für Brand, Diebstahl oder Beschädigung des Fahrzeugs.  

 
2. Die Vermieterin haftet nur für Schäden, die auf der zumindest fahrlässigen Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten durch sie, ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre 
Erfüllungsgehilfen beruhen; im Falle der Verletzung sonstiger Pflichten nur dann, soweit sie 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.  

 Im Falle einer zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit führenden 
Pflichtverletzung haftet die Vermieterin nur, falls diese zumindest fahrlässig begangen wird.  

 
3. Die Vermieterin übernimmt keine Gewähr dafür, dass sich die Mietsache, auch im Hinblick 

auf die Zufahrten und die Höhe, für den vom Mieter vorgesehenen Zweck oder das 
Einstellen eines bestimmten Fahrzeugs eignet.  

 
4. Behindern dritte Personen die Nutzung des Mietobjekts, insbesondere durch falsches 

Parken (Zuparken), so ist es alleine Sache des Mieters, gegen diese Verursacher 
vorzugehen. Die Vermieterin haftet nicht für dadurch eingetretene Beeinträchtigungen der 
Nutzungsmöglichkeit; ein Recht zur Mietminderung besteht deshalb nicht.  
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§ 5 

Haftung des Mieters 
 

1. Bei der Benutzung des Stellplatzes ist der Mieter verpflichtet, die einschlägigen 
sicherheitsrechtlichen Vorschriften und die allgemein übliche Sorgfalt zu beachten.  

 
 
 
2. Der Mieter haftet für alle von ihm verursachten Schäden am Parkhaus bzw. der dort 

vorhandenen Einrichtungen. Dies gilt auch, falls er den Stellplatz anderen Personen 
überlässt.  

 
§ 6 

Magnetkarte 
 

Der Mieter erhält ein Dauerparkticket (Magnetkarte), welche bei Beendigung des 
Mietverhältnisses an die Vermieterin zurückzugeben ist.  
Kosten, die durch den Verlust der Magnetkarte entstehen, trägt der Mieter, sofern er den 
Verlust zu verantworten hat. Insoweit leistet der Mieter eine Sicherheit in Höhe von 10,00 €, 
die bei Abholung der Karte im City-Büro zu entrichten ist.  
 
 

§ 7 
Zusätzliche Vereinbarungen, Nebenabreden 

 
Die Parteien des Mietvertrages vereinbaren zusätzlich zu den vorgenannten Vorschriften die 
Geltung der Hausordnung für das Parkhaus „Landgrafenschloss“ sowie der 
Einstellbedingungen für das Parkhaus „Landgrafenschloss“, welche – jeweils in aktueller 
Fassung – diesem Vertrag als Anlagen beigefügt und im Übrigen an der Einfahrt zum Parkhaus 
bzw. auf der Homepage (www.parkhausbetriebe-butzbach.de) eingesehen werden können.  
 
Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der 
Schriftform.  
 
  
 
______________________________  ______________________________ 
Ort,       Ort,  

 

 
 
 
______________________________  ______________________________ 
(Unterschrift Vermieterin)    (Unterschrift Mieter) 

Datum Datum 



 

 

 
SEPA-Lastschriftmandat 

 
Zahlungsempfänger 

 
Parkhausbetriebe Butzbach GmbH 
Himmrichsweg 2 
35510 Butzbach 
Telefon 06033 / 746 120 
Telefax 06033 / 995 430 
 
E-Mail: info@parkhausbetriebe-butzbach.de 
 
Gläubiger-ID: DE18 ZZZ00000143108 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Kundendaten: 

 
Kartennummer: __________________________________________________ 
 
Kundenname (Kontoinhaber/in): __________________________________________________ 
 
Straße und Haus-Nr.: __________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort: __________________________________________________ 
 
Telefonnummer: __________________________________________________ 
 
E-Mail: __________________________________________________ 
 

Geburtsdatum*: _____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
* freiwillige Angabe 

 
Hiermit ermächtige/n ich/wir die Parkhausbetriebe GmbH & Co. KG widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen. 
Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Parkhausbetriebe GmbH & Co. KG) auf 
mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 

                      

IBAN:                          
 

Ländercode (Beispiel „DE“) (20 Stellen) 

 
BIC:             
 

 (11 Stellen) 

 
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Zahlung erfolgt in 
Euro. 

 
Die Mandats-Referenznummer wird in einem separaten Schreiben mitgeteilt. 
 
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 einmalige Zahlung  wiederkehrende Zahlungen  
 

 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift (Kontoinhaber/in) 

 
 



 

Parkhausbetriebe Butzbach GmbH, Himmrichsweg 2, 35510 Butzbach 
Telefon 06033 / 995-400, Telefax 06033 / 995-430 
Citybüro, Telefon 06033 / 746120, www.parkhausbetriebe-butzbach.de 

Hausordnung 
 

für die Butzbacher Parkhäuser und -plätze 
 
 
1. Die Verkehrszeichen und sonstige Benutzungsbestimmungen für das Parkhaus sind zu beachten; den 

Anweisungen des Parkhauspersonals ist Folge zu leisten. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der 

Straßenverkehrsordnung entsprechend.  
 

2. Der Aufenthalt von Personen im Parkhaus und auf seinen Zuwegen zu anderen Zwecken als zur 

Einstellung einschließlich des Be- und Entladens von Fahrzeugen ist nicht gestattet; insbesondere dürfen 

keinerlei Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Fahrzeug vorgenommen und Motoren nicht 

ausprobiert oder länger laufen gelassen werden.  
 

3. Das Einstellen von Fahrzeugen mit Anhängern ist ebenso untersagt wie das Abstellen bzw. Lagern von 

sonstigen Materialien wie Werkzeug, Reifen, Hausrat u.ä.  
 

4. Alle bestehenden Polizeiverordnungen sind strengstens zu beachten.  

 Polizeilich verboten ist unter anderem (ohne Gewähr für weitere Vorschriften):  

 

 a.) das Rauchen und die Verwendung von Feuer, 

b.) die Lagerung von Betriebsstoffen und feuergefährlichen Gegenständen  

c.) die Einstellung von Fahrzeugen mit undichtem Tank, Motor, Vergaser usw., 

d.) die Einstellung von gasbetriebenen Fahrzeugen, 

e.) das Aufladen von Akkumulatoren im Parkhaus, 

f.) das Hupen und die Belästigung der Nachbarschaft durch Rauch und Geräusch (auf dem 

Parkhausgrundstück darf nur im Schritttempo gefahren werden).  
 

5. Das Parkhaus und seine Einrichtungen sind schonend und sachgemäß zu behandeln. Wer 

Beschädigungen oder Verunreinigungen verursacht, ist verpflichtet, diese sofort zu beseitigen oder dem 

Parkhauspersonal anzuzeigen.  
 

6. Das abgestellte Fahrzeug ist verkehrsüblich zu sichern und sorgfältig abzuschließen.  
 
 
Butzbach, den 01.02.2024 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Parkhausbetriebe Butzbach GmbH, Himmrichsweg 2, 35510 Butzbach 
Telefon 06033 / 995-400, Telefax 06033 / 995-430 
Citybüro, Telefon 06033 / 746120, www.parkhausbetriebe-butzbach.de 

Einstellbedingungen 
 

für die Butzbacher Parkhäuser und -plätze 
 

1. Mit dem Einfahren in das Parkhaus kommt zwischen dem Fahrzeugführer ("Einsteller") und der Parkhausbetriebe 
Butzbach GmbH (im Weiteren „PHB“ genannt) eine Nutzungsvereinbarung für die Überlassung eines Einstellplatzes 
zustande. Der Einsteller erkennt diese Einstellbedingungen und die durch gesonderten Aushang bekanntgegebenen 
Regelungen zu Entgelt und Öffnungszeiten sowie die Hausordnung an. 

 

2. Das vereinbarte Entgelt gilt für die Überlassung eines Einstellplatzes zum Parken eines Personenkraftfahrzeuges; weder 
Bewachung noch Verwahrung sind Gegenstand der Nutzungsvereinbarung. 

 

3. Der Benutzer ist zur Zahlung des Parkentgeltes für die gesamte Vertragsdauer verpflichtet. Das Parkentgelt ist an den 
Kassenautomaten zu entrichten. Die Ausfahrt ist nur nach Bezahlung der Parkgebühr gestattet. Zuwiderhandlungen 
werden als Betrug zur Anzeige gebracht. Das Parkentgelt richtet sich nach dem jeweils gültigen Preisblatt. 

  

4. Nach dem Bezahlvorgang hat der Mieter das Parkobjekt unverzüglich zu verlassen. Dazu hat er sich nach dem Bezahl-
vorgang unverzüglich zu seinem Kfz zu begeben und die Parkeinrichtung über die Ausfahrten zu verlassen. Hält sich der 
Mieter dabei länger in der Parkeinrichtung auf als zum Verlassen erforderlich, wird das Parkentgelt ab dem Zeitpunkt des 
Bezahlvorganges neu berechnet und fällig. 

  

5. Bei Verlust, Beschädigung beziehungsweise nicht vorhandenem Parkschein ist ein Ersatzticket („verlorenes Ticket“) am 
Kassenautomaten für den Pauschalbetrag in Höhe von 10,00 € zu lösen. 

 

6. Die PHB ist berechtigt Abbuchungen durchzuführen. Wird gleich aus welchem Grund die Gutschrift nicht erteilt, ist die 
Parkhausbetriebe Butzbach GmbH ermächtigt, ebenfalls die Rücklastschriftkosten mit abzubuchen. 

 

7. Der PHB steht an den abgestellten Fahrzeugen ein Vermietungspfandrecht zu (§562 BGB). Befindet sich der Mieter mit 
dem Ausgleich der Forderungen des Vermieters in Verzug, so kann der Vermieter die Pfandverwertung frühestens 2 
Wochen nach deren Androhung vornehmen. 

 

8. Die Überlassung und Nutzung des Einstellplatzes erfolgen auf Gefahr des Einstellers. Die Parkhausbetriebe haften nicht 
für irgendwelche Nachteile, Sach- oder Personenschäden, die dem Einsteller oder seinen Begleitpersonen bei der 
Benutzung des Einstellplatzes und des Parkhauses entstehen. Insbesondere haften die Parkhausbetriebe nicht für die 
Beschädigung oder das Abhandenkommen des eingestellten Fahrzeuges oder sonstiger Gegenstände des Einstellers, 
gleichgültig, welches die Ursache für die Beschädigung oder das Abhandenkommen ist. Durch diese Regelung wird die 
gesetzliche Haftung der Parkhausbetriebe oder ihrer Erfüllungsgehilfen für vorsätzliches und/oder grob fahrlässiges 
Verhalten gegenüber dem Einsteller oder seinen Begleitpersonen nicht ausgeschlossen. Der Einsteller ist verpflichtet, 
einen solchen Schaden unverzüglich, offensichtliche Schäden jedenfalls vor Verlassen des Parkhauses anzuzeigen. 
Ist das Parkhaus durch Fremdeinwirkung, Hochwasser oder höhere Gewalt nicht betriebsbereit, so erwächst daraus kein 
Anspruch auf Schadensersatz. 
Ist der Benutzer oder der Eigentümer eines unberechtigt abgestellten Fahrzeuges nicht feststellbar, darf die PHB dieses 
Fahrzeug freihändig veräußern und den Erlös nach Abzug der Verwertungskosten mit den offenen Parkgebühren/kosten 
verrechnen. 
 

9. Der Einsteller stellt die PHB von allen Nachteilen und Schäden frei, die durch ihn oder seine Begleitpersonen bzw. durch 
den eingestellten PKW am Parkhaus und seinen Einrichtungen entstehen. 
Störungen und Versagen von Einrichtungen des Parkhauses berechtigen den Einsteller nicht zur Minderung des Entgelts 
bzw. zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, es sei denn, der PHB ist vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln vorzuwerfen.  

 

10. Wenn von einem eingestellten Fahrzeug Gefahr für die PHB ausgeht oder wenn für ein eingestelltes Fahrzeug eine 
besondere Gefahr droht, sind die PHB berechtigt, das Fahrzeug aus dem Parkhaus zu entfernen.  

 

11. Fahrzeuge, die die Benutzung der Stellplätze behindern oder diese gemäß diesen Bedingungen unberechtigt nutzen, 
können vom Betreiber auf Kosten des Benutzers entfernt werden. 

 

12. Die gekennzeichneten und ausgewiesenen Bereiche des Betriebes werden aus Gründen der Sicherheit videoüberwacht. 
Die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes, insbesondere der § 4d werden eingehalten. Gespeicherte Daten 
werden unverzüglich gelöscht, wenn sie nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
einer weiteren Speicherung entgegenstehen. 

 

13. Für Dauerparker gelten die vorstehenden Bedingungen sinngemäß. 
 

14. Gerichtsstand ist Friedberg. 
 
 

Butzbach, den 01.02.2024 
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